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Hiatu ri a oh es.

Zu den römischen Senatnsoonsulten ud Decrllten bei Josephus.
An der in meiner Abhandlung Cde senati consultis Romanornm

ab Iosepho Antiq. XIII 9, 2; XIV 10, 22 relatiB commentatio'
tLpl1l. Teubn. 1874) angenommenen und für alle weiteren Oombina­
tionen fundamentalen Trennung des zweiten Senatsbeschlusses für
Hyrkanos I von dem ihn enthaltenden Pergamenerpsephisma glaube
ich trotz Ern. von Gutschmid's gegentheiliger Ansicht (in der An­
zeige Oentralbl. 1874 Nr. 38) festhalten zu müssen. Wer die
Gll'\ichzeitigkeit annimmt und damit für beide Documente irgend
ein Jahr nicht alllIIulange nach 625/129, übersieht einen höchst
wichtigen Punkt: dass sowohl die nähere, wie die weitere Um­
ge b u ng, in der das Pergamenerdecret steht, mit vollkommener
Sicherheit auf die Zeiten Oaesars führt. Einmal fallen die übrigen .
Urkunden bei los. XIV 10 sämmtlich in die Jahre 49-42 n. Ohr.,
es ist nicht eine einzige darunter, die höher hinaufginge: eine all­
gemeine Thatsache, die allein schon gegen die Hypothese einer
völlig isolir,ten Urkunde aus den Jahren 114-105 einnehmen muss.
Speciell aber die Verlegung des Pergamenerdecrets in das Jahr
709/45 anlangend, so ist hier noch nicht der Ort, die ausführliche
Begründung meiner Ansicht, wie ich sie in dem augenblicklich im
Druck befindlichen siebenten Kapitel meiner Senatsconsultensamm­
lung gegeben habe, in extenllo zu wiederholen und kaun ich nur
so viel andeutungsweise bemerken. Im Jahre 708/46 sind auf Ver­
anlassung einer Gesandtschaft Hyrkanos II zwei durch Plebiscite
bestätigte Senatsbeschlüsse für die Juden gefasst, von denen der
erste die Gutheissung der von Oaesar im J. 707/47 in Judäa ge­
troffenen Einrichtungen enthielt, während der andere die den Juden
in den Provinzen zu gewährende Kultusfreiheit zum Inhalt hatte.
Auf das letztere Oonsult beziehen sich die Urkunden bei los. XIV
10, 20. 21. 22. 23. 24. Der Inhalt des Sets ist in den übrigen
Urkunclen-nur summarisch .angegeben, so in 10,20; (va Ta

'-RR ~'T.1' I i!'J:;;; \ \, \ C \, .~ -!" \ \aal'l'a.cx, ro~ .LovuaU)~ E':>fj xa~ Ta "OLna Uifla E'1U'lE""W xa.a .OV(; na-
Tf!lov<; VOflO1J{;, Bnwr; TE ;"7]0131<; cx,m:ou; ht~7:aIJO?1 (zu lesen wohl ht1j-

I t;) .1' \ \ I~ ,\ < 1 (I' ' < .Jn ) T \f!Ea."rJ uUt 7:0 rp~"ovr; avrov<; 1JflETc(!OVr; les 'lJ1l'E'f"t;0vr; Ewa~ Ka~

aVfLflax,ovr; xr~., oder in 10, 24 im Psephisma der Sa.rdianer: ano-
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Ka:Jun:afdvwv avrolt; n;}v,v6ft(uv Kal 7:ij~~J..Bv:h(!tal; 1mb 7:ijc; avyKÄ~­
rov Kat 'mv O~ft0V r;oi1 'Pwftalwll, lva Kal:a 7:a vOftt?;6flElIa lJ:h] avva­
rwnat, Kal fl4 etLaOtKa?;WftE:Ja ntfo~ aVl:OVI; X7:8. Vollständig da­
gegen war eben djeser Senatsbeschluss, den Theodoros den Per­
gamenern überbracht hatte, ursprünglich 'in 10, 22 aufgenommen,
und an seine Stelle ist jener viel frühere für Hyrkanos I getreten.
Grund zur Verwephslung gab die Homonymie der, beiden Hyrkane,
und nicht sehr verschieden ist es, wenn es XIV 8, 5 bei Dingen
aus dem Jahre 707/47 l;1eisst: Kal 7:0 YliV6ftElIOV' 1m:0 7:ij~ GVrKÄ~"WV
06rfta ~fJl:Oll lJXEt 7:OV 7:p6nov, und dann ein Beschluss für Simon
aus dem Jahre 615/139 folgt. AUGh das ursprüngliche Senats­
consult für Hyrkanos II scheint von Anfang an in indirecter Rede
und Pal'ticipialconstruction dem Pergamenerdecret einverleibt ge­
wesen zu sein: trat also - wie und wann, müssen wir dahin ge­
stellt sein lassen -: eine Vertauschung der beiden Senatsbeschlüsse
ein, so musste auch der für Hyrkanos I ausgefertigte in indirecter
Rede eingefügt werden. Dass Aehnliches mehrfach bei diesen Ur­
kunden vorgekommen ist, wird die Besprechung· der Caesarianischen
Dem'ete zeigen, die, wie ich glaube annehmen zu dürfen, zugleich
darlegen wird, dass zu Caesars Zeiten wenigstens officiell von einer
despectissima pars servientium nicht wohl die Rede sein kann, und
die Stellung der Juden vergliohen mit der der. übrigen Unterwor­
fenen nichts weniger als ungünstig war. Wenn es im Eingang I

von 10, 22 heisst, dass die Römer rptJ..Ol:tfLOV1Il:at 7:0V~ (1Vftftdxov~

Kal rplJ..ovl; l;,v BM(Uftovl~ Kat flBfl'flq. KamcrrijGat Elp~vy, so sind aller­
dings die Juden seit dem Jallre 107/47 aiftftaxot "at plJ..ot 'Pw­
ftalwv (vgl. XIV 10, 2) und werden als solche sohon in dem von
P. Servilius Vatia. Anfang 708/46 erlassenen Briefe an die Parianer
bezeiohnet (XIV 10, 8). Aus dieser im Näheren hier nicht weiter
zu oharakterisirenden Stellung der Juden erklärt sioh sowohl die
ganze, übertrieben freundliohe Fassung des Pergamenerdecrets, wie
auch der wunderliche Sohluss mit der duroh rJ"lftQata yp&.ftfta-ra be­
zeugten Freundsohaft der Vorfahren mit Abraham. Waren die
Juden, was unleugbar der ]!'all war, im J. 709/45 plJ..ot "at Gift"
ftaXot 'PWftalwv; und noch dazu bevorzugte, so konnte fiir eine
griechisohe Gemeinde nichts Compromittirendes darin liegen, sich
uralter, engster Beziehungen zu ihnen zu berühmen. Wie es sich
mit der Fingirung der Freundsohaft und der sie bezeugenden 01J­
ftQ(Jta rpaftftam, selbst verhält, getraue ich mioh allerdings nicht
zu erklären und habe da.s auch im betreffenden Passus des Com­
men~ars bemerkt: doch meine ioh, dass sich dera.rtige Schriftstücke,
wenn man sie finden ,woll te, im Jahre 45 nicht schwieriger fin­
den Hessen als im Jahre 110.

Mailand, 28. September 1874. L. Mend elsllohn.




